
Auszug aus dem Erlaß des Staatsrates der Deutschen Demo
kratischen Republik über die Wahl und Tätigkeit der 
Schiedskommissionen — Schiedskommissionsordnung — vom
4. Oktober 1968 (GBL I S. 299)

Gemäß § 23 Abs. 1 des Gesetzes vom 11. Juni 1968 über die gesellschaft
lichen Gerichte der Deutschen Demokratischen Republik — GGG — 
(GBl. I S. 229) wird bestimmt:

IV.

Tätigkeitsgebiete der Schiedskommissionen 

Beratung wegen arbeitsscheuen Verhaltens

§ 47

Die Schiedskommission berät und entscheidet über das Verhalten 
von Bürgern, die aus Arbeitsscheu keiner geregelten Arbeit nachgehen, 
obwohl sie arbeitsfähig sind:

§ 48

(1) Zur Antragstellung sind die Vorsitzenden der Räte der Städte, 
Stadtbezirke und Gemeinden berechtigt. Der Antrag ist zu begründen.

(2) Die Schiedskommission kann die Sache an den Antragsteller 
zurückgeben, wenn sich in Vorbereitung oder Durchführung der Be
ratung zeigt, daß ein Erziehungserfolg durch die Schiedskommission 
nicht zu erreichen ist.

§ 49

(1) Mit der Beratung soll der beschuldigte Bürger veranlaßt werden, 
seine Lebensweise zu ändern, einer geregelten Arbeit nachzugehen 
und ein geordnetes Leben zu führen. Wird dieser Zweck mit der Be
ratung erreicht, kann von Erziehungsmaßnahmen abgesehen werden.

(2) Sind Erziehungsmaßnahmen erforderlich, können folgende fest
gelegt werden:
— die Verpflichtung des Bürgers, unverzüglich einer geregelten Arbeit 

nachzugehen, wird bestätigt, oder ihm wird eine solche Pflicht auf- 
erlegt.

— Andere Verpflichtungen des Bürgers, welche die Erfüllung seiner 
Pflichten zur Wahrung der Normen des sozialistischen Zusammen-
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